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RS OGH 1980/1/30 3Ob642/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1980

Norm

ABGB §287

ABGB §288

ABGB §353

Rechtssatz

Den Grundeigentümern steht keine Ein3ußnahme zu, ob und in welcher Ausführung ein Teil der dem ö8entlichen

Verkehr dienenden Fläche als Gehsteig ausgestaltet wird. Sie können auch nicht unter Berufung auf ihr

Grundeigentum eine Änderung des bestehenden Zustandes oder verhindern

Entscheidungstexte

3 Ob 642/79

Entscheidungstext OGH 30.01.1980 3 Ob 642/79

JBl 1981,370 = SZ 53/16
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